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V e r g l e i c h 

(Stand: 26.10.2007) 

 
 
zwischen 
 
 
1. der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e.V., vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Heidrun 

Schneider und den Geschäftsführer Herrn Berthold Ehling, Friedrichstr. 26, 35578 Wetzlar 
    - im Folgenden „Lebenshilfe“ genannt - 
 
 

2. der Stadt Wetzlar, vertreten durch den Magistrat der Stadt Wetzlar, dieser vertreten durch 
den Oberbürgermeister Wolfram Dette und den Bürgermeister Helmut Lattermann 
    - im Folgenden „Stadt Wetzlar“ genannt - 
 
 

und 
 
 
3. dem Lahn-Dill-Kreis, vertreten durch den Kreisausschuss, dieser vertreten durch den Land-

rat Wolfgang Schuster und den Ehrenamtlichen Beigeordneten Günther Kaufmann-Ohl 
 
       - im Folgenden „Lahn-Dill-Kreis“ genannt - 

 
 
 
 
 

Präambel 
 
Zwischen den Parteien besteht Streit über den Rechtsgrund der Zahlung von Maßnahmenpauscha-
len für Integrationsmaßnahmen in der Kindertagesstätte Wetzlar der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg 
e.V. im Zeitraum 2002-2006 und das Bestehen eines Erstattungsanspruches des Lahn-Dill-Kreises. 
 
Zur gütlichen Beilegung der Meinungsverschiedenheiten und Abgeltung eventueller Rückforde-
rungsansprüche wegen angeblich überzahlter Maßnahmenpauschalen für Integrationen im Kinder-
garten der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e.V. für die Jahre 2002 bis 2006 schließen die Parteien fol-
genden 
 
 

Vergleich: 

 
1. Die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e.V. zahlt an den Lahn-Dill-Kreis einen Betrag von 33.333,00 € 

(in Worten: dreiunddreißigtausenddreihundertdreiunddreißig Euro). Dieser Betrag wird mit den 
Ansprüchen der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e.V. aus dem Kindergartenjahr 2005/2006 auf 
Zahlung von Maßnahmenpauschalen für Integrationen in gleicher Höhe verrechnet. Der Betrag 
wurde vom Lahn-Dill-Kreis bereits einbehalten. 
 

2. Die Stadt Wetzlar zahlt an den Lahn-Dill-Kreis einen Betrag von 183.333,00 € (in Worten: Ein-
hundertdreiundachtzigtausenddreihundertdreiunddreißig Euro), fällig innerhalb von einem Mo-
nat nach Abschluss dieses Vergleiches. 
 



3. Mit den in Ziffer 1. und Ziffer 2. genannten Zahlungen sind alle Ansprüche der drei Vertragspar-
teien untereinander wegen Rückerstattung von eventuell überzahlter Maßnahmenpauschalen 
an die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e.V. aus dem Zeitraum 2002 bis 2006 einschließlich erle-
digt. 

 
 
 
Wetzlar, den 
 
 
Für die Lebenshilfe  
Wetzlar-Weilburg e.V.: 

Für die Stadt Wetzlar: Für den Lahn-Dill-Kreis: 

 
 
 
……………………………… 
Berthold Ehling 

 
 
 
……………………………… 
Wolfram Dette 

 
 
 
……………………………….. 
Wolfgang Schuster 

 
 
 
………………………………. 
Heidrun Schneider 

 
 
 
………………………………. 
Helmut Lattermann 

 
 
 
……………………………….. 
Günther Kaufmann-Ohl 

 


